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nung des Zollwertes herangezogen wer-
den.

„Die größten Einsparpotenziale beim 
US-Einfuhrzoll bestehen dann, wenn 
die ‚First Sale Rule‘ angewendet wer-
den kann. Hierfür müssen umfas-
sende Nachweispichten beachtet
werden (sonst drohen hohe Zoll-
nachzahlungen und US-Bußgelder).“

Hinzu- oder herauszurechnende 
Positionen

Dem auf der Rechnung ausgewiesenen 
Wert sind diverse Positionen hinzuzu-
rechnen bzw. davon abzuziehen. Dabei 
gilt jedoch, dass es der Hinzurechnungen 
nur dann bedarf, wenn diese Kosten nicht 
ohnehin bereits im ausgewiesenen Ver-
kaufspreis enthalten sind und sie auf 
Informationen beruhen, die den jeweili-
gen Betrag genau ermitteln.

Zum Transaktionswert hinzuzurechnen 
sind somit etwa: 

•  Verpackungskosten, die dem Käufer 
entstehen 

•  Verkaufsprovisionen, die der Käufer 
zu zahlen hat (allerdings nicht die Ein-
kaufsprovision)

• Beistellungen

•  Lizenzgebühren, die der Käufer als 
Bedingung für den Verkauf direkt 
oder indirekt zu zahlen hat, 

•  Erlöse aus späteren Weiterverkäufen, 
die direkt oder indirekt dem Verkäufer 
zustehen

Demgegenüber sind aus dem Transakti-
onswert herauszurechnen (was diesen 
insoweit mindert): 

•  Kosten für den Transport und die Ver-
sicherung für die Lieferung der Güter 
vom Exportland bis zum Ort der Ein-
fuhr in die USA 

•  Kosten für den Transport der Güter 
nach der Einfuhr 

• Kosten für den Auf- bzw. Zusammen-
bau der Waren 

•  Kosten für die Wartung oder die 
Bereitstellung technischer Hilfe 
bezüglich der Waren nach der Einfuhr 
in die USA 

•  Zollabgaben sowie Bundessteuern 
(inklusive der Verbrauchssteuern), für 
die die Verkäufer in den USA für 
gewöhnlich verantwortlich sind 

Zu beachten ist, dass Rabatte oder Preis-
ermäßigungen, die erst nach der Einfuhr 
in die USA gewährt werden, nicht berück-
sichtigt werden. Im Umkehrschluss 
bedeutet dies, dass Rabatte, die von 

Beginn an gewährt werden, grundsätzlich 
berücksichtigt werden können.

Für Fälle, in denen der Transaktionswert 
nicht herangezogen werden kann 
(z.B. weil kein Preis existiert), können die 
folgenden Methoden in absteigender 
Reihenfolge zur Wertermittlung genutzt 
werden: 

1:  Transaktionswert für gleiche Waren 
(transactional value of identical  
merchandise)

2:  Transaktionswert für gleichartige 
Waren (transactional value of similar 
merchandise) 

3: abgeleiteter Wert (deductive value)
oder 

4:  errechneter Wert (computed value) 
oder – weiter hilfsweise –

5:  Zollwert in anderen Fällen (values if 
other values cannot be determined)

Zudem sind Präferenzabkommen oder 
Veredelungsregelungen zu berücksichti-
gen, wenn die in die USA einzuführenden 
Waren für eine präferenzielle Behandlung 
oder für besondere Zollverfahren wie Ver-
edelungen etc. in Betracht kommen. (Hin-
weis: Die ersten vier Hilfsmethoden für 
die Bestimmung des US-Zollwertes ent-
sprechen auch denen des EU-Zollrechts; 
vgl. Art. 74 Abs. 2 UZK.)

Zum Ausgangsfall

Für den Transaktionswert nicht berück-
sichtigen muss D somit die Kosten für 
Fracht und Versicherung von Deutschland 
in die USA, Rabatte für Verspätungen, den 
Transport der Güter nach der Einfuhr, Kos-
ten für den Auf- bzw. Zusammenbau der 
Waren, die Wartung oder die Bereitstel-
lung technischer Hilfe bezüglich der Waren 
nach der Einfuhr in die USA sowie die Zoll-
abgaben selbst sowie die Bundessteuern 
(inklusive der Verbrauchssteuern), für die 
die Verkäufer in den USA für gewöhnlich 
verantwortlich sind. 

Konkret hieße das: Von den 50.000 EUR des 
Rechnungswertes kann D zunächst 2% Ver-
spätungsrabatt abziehen, somit also 1.000 
EUR. Ebenso können von den verbleiben-
den 49.000 EUR 4.000 EUR für Fracht-, Ver-
packungs- und Versicherungskosten abge-
zogen werden, solange diese bei D 
entstehen, nicht in der Rechnung enthal-
ten sind und nicht an den Käufer in den 
USA weitergegeben werden. Damit wären 
nur noch 45.000 EUR als Transaktionswert 
maßgeblich. Da D aber noch Beistellungen 
mit einem Warenwert von 500 EUR vor-
nimmt, sind diese Beistellungen dem 
Warenwert hinzuzurechnen. Im Ergebnis 
wird daher ein Transaktionswert in Höhe 
von 45.500 EUR anzunehmen sein. Auf die-
ser Basis wird dann der US-Einfuhrzoll 
berechnet. (Hinweis: Diese Regelungen 
entsprechen weitgehend denen, die im EU-
Zollrecht durch Hinzu- oder Herausrech-
nungen nach Art. 71 und 72 UZK gelten.)
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Zur Abwandlung

Hier könnten die Voraussetzungen zur 
Anwendung der „First Sale Rule“ vorlie-
gen, denn schon beim ersten Verkauf von 
P an D waren die Produkte für den Export 
in die USA bestimmt und spezisch für 
diesen Markt angefertigt.

„Auch außerhalb der ‚First Sale Rule‘ 
gibt es Einsparpotenziale beim US-
Einfuhrzoll, weil einige Positionen 
(ähnlich wie im EU-Zollrecht) aus 
dem US-Transaktionswert herausge-
rechnet werden können, wie z.B. die 
Kosten für den internationalen 
Transport.“

Nach dieser Rule ist nicht auf den Transak-
tionswert des letzten Verkaufs in der 
Transaktionskette abzustellen: Stattdes-
sen ist es bei Erfüllen umfassender Nach-
weise zulässig, dass für die Verzollung auf 
den Transaktionswert für den ersten Ver-
kauf in die USA oder für einen früheren 
Verkauf abgestellt wird: Wenn z.B. ein Gut 
in China produziert, an einen Mittels-
mann/Zwischenhändler in Hongkong 
und später an einen Importeur in Los 
Angeles verkauft wird, würde das US-Zoll-
recht erlauben, dass der US-Importeur für 
die Verzollung auf den Transaktionswert 
der ursprünglichen China-Hongkong-
Transaktion abstellt. Das setzt aber vor-
aus, dass hierfür umfassend Belege 
erbracht werden können. Daher gilt hier: 

Wenn D entsprechende Nachweise vor-
legt, kann D für die US-Verzollung auf den 
Transaktionswert des Geschäftes zwi-
schen P und D abstellen – dies kann zu 
sehr hohen Einsparungen beim US-Zoll 
führen; ohne solche Nachweise muss D 
für die US-Verzollung auf den Wert des 
Geschäftes mit dem amerikanischen Kun-
den abstellen.

Fazit

Die größten Einsparpotenziale beim US-
Einfuhrzoll bestehen dann, wenn die 
„First Sale Rule“ angewendet werden 
kann. Hierfür müssen aber umfassende 
Nachweispflichten beachtet werden 
(sonst drohen hohe Zollnachzahlungen 
und US-Bußgelder). Auch außerhalb der 
„First Sale Rule“ gibt es ein gewisses Maß 
an US-Zollsparmöglichkeiten bei der Ein-
fuhr von Gütern in die USA, weil einige 
Positionen – ähnlich wie im EU-Zollrecht 
– aus dem US-Transaktionswert heraus-
gerechnet werden können. So kann etwa 
die Herausrechnung der Kosten für den 
internationalen Transport bzw. für den 
Transport innerhalb der USA zu einer 
Zolleinsparung führen, wenn der Ausfüh-
rer dies belegen kann. Eine Rechtsbera-
tung dürfte sich hier lohnen, weil sie zu 
entsprechenden Einsparungen führen 
kann.   

Wegen aktueller Hinweise zum US-Export-
recht vgl. HIER und wegen Hinweisen zum 
Zollrecht vgl. HIER.

Anzeige


